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Der vorliegende Bericht setzt die Berichter-
stattung über die Sitzungen des Menschen-
rechtsrates in MRM 3/2006 und 2/2007 
fort.1 

 

I.  Reguläre Sitzungen 

1.  Vierte reguläre Sitzung 

Die vierte reguläre Sitzung des Menschen-
rechtsrates fand vom 12. bis zum 30. März 
2007 statt. Es wurden zehn Resolutionen 
und fünf Entscheidungen verabschiedet.  

Der Rat verabschiedete eine Resolution zur 
Verwirklichung wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Rechte,2 in der er alle Staa-
ten dazu aufrief, diesen Rechten volle Gel-
tung zu verschaffen. 

In einem Follow-up zu seinen beiden Reso-
lutionen S-1/1 und S-3/13 beschäftigte sich 
der Menschenrechtsrat erneut mit der 
Menschenrechtslage in den besetzten palä-

                                                      
1  Vgl. Norman Weiß, Bericht über die ersten Sit-

zungen des Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen in: MRM 2006, S. 318-322.; Gunda 
Meyer, Bericht über die Sitzungen des Men-
schenrechtsrates der Vereinten Nationen 2006/ 
2007, in: MRM 2007, S. 243-245. 

2  UN-Dok. A/HRC/RES/4/1. Alle Dokumente 
können über die Seiten des Menschenrechtsra-
tes www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 
(zuletzt besucht am 26. Oktober 2007) abgerufen 
werden. 

3  UN-Dok. A/HRC/S-1/1 vom 6. Juli 2006 und 
UN-Dok. A/HRC/S-3/1 vom 15. November 
2006. 

stinensischen Gebieten. Mit Bedauern stell-
te er fest, daß Israel beide Resolutionen 
nicht umgesetzt und die Ausführung der 
dringenden Tatsachenermittlungsmission 
(“Urgent fact-finding mission“) verhindert 
habe und rief zur Umsetzung der Resolu-
tionen auf.4  

In Umsetzung von Ziffer 6 der Resolution 
60/251 der Generalversammlung5 führte 
der Rat die Überarbeitung der Mandate, 
Mechanismen, Funktionen und Verant-
wortlichkeiten der Menschenrechtskom-
mission fort.6 In diesem Zusammenhang 
hörte er die Berichte der beiden “Intergo-
vernmental working groups“ zur „univer-
sellen regelmäßigen Überprüfung“ (uni-
versal periodic review, UPR) und zur  
Überprüfung seiner Mandate. Auch hörte 
der Rat den Jahresbericht der Hochkom-
missarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte. 

In einer Resolution über das Recht auf 
Entwicklung7 entschied der Rat, zu ge-
währleisten, daß sein Programm nachhalti-
ge Entwicklung und die Errungenschaften 
der Millenniumsentwicklungsziele fördert 
und voranbringt. In dieser Hinsicht ent-
schied er, sich auf ein Arbeitsprogramm zu 
einigen, das dazu führen wird, das Recht 
auf Entwicklung, gemäß §§ 5 und 10 von 
Wiener Erklärung und Aktionsprogramm 
auf die gleiche Stufe wie andere Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu heben. 
Auch in seiner Resolution zur Globalisie-
rung und ihrer Auswirkung auf den vollen 

                                                      
4  UN-Dok. A/HRC/RES/4/2. 
5  UN-Dok. A/RES/60/251 vom 15. März 2006. 
6  UN-Dok. A/HRC/RES/4.3. 
7  UN-Dok. A/HRC/RES/4.4. 



MRM —MenschenRechtsMagazin Heft 3/2007 

 

348 

 

Genuß aller Menschenrechte,8 die mit 34 zu 
13 Stimmen angenommen wurde, betonte 
der Rat, daß Entwicklung im Mittelpunkt 
aller internationalen wirtschaftlichen Pro-
gramme stehen sollte und daß ein Zusam-
menhang zwischen nationalen Entwick-
lungsstrategien und internationalen Ver-
pflichtungen zur Schaffung eines Umfelds 
für Entwicklung führen werde, das einer 
vollständigen Umsetzung von Menschen-
rechten für alle förderlich ist. 

Die mit 35 Zustimmungen und zwölf Ent-
haltungen ergangene Resolution 
„Strengthening of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights“9 hebt die wichtige Stellung des 
Hochkommissariats für Menschenrechte 
der Vereinten Nationen hervor. Der Rat 
beteuerte nochmals, daß es zum Aufga-
benbereich des Hochkommissariats gehöre, 
die Durchsetzung des Rechts auf Entwick-
lung zu fördern und wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte zu wahren. 

In einer weiteren Resolution entschied der 
Menschenrechtsrat, einen Prozeß einzulei-
ten, um den rechtlichen Status des Aus-
schusses für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte zu verbessern und ihn 
auf eine Stufe mit den anderen Vertrags-
überwachungsorganen zu stellen.10 

Erneut beschäftigte sich der Menschen-
rechtsrat mit der Menschenrechtslage in 
Darfur. Im Vergleich zu seiner im Dezem-
ber 2006 ergangenen Entscheidung11 fand 
der Rat in seiner abermals einstimmig er-
gangenen Resolution12 schärfere Worte für 
die Situation in Darfur. Er bedauert, daß 
die von ihm eingesetzte hochrangige Un-
tersuchungskommission (High-Level Mis-
sion) Darfur nicht besuchen konnte. Ange-
sichts der Schwere der Verletzungen von 
Menschenrechten und humanitärem Völ-

                                                      
8  UN-Dok. A/HRC/RES/4.5. 
9  UN-Dok. A/HRC/RES/4.6. 
10  UN-Dok. A/HRC/RES/4.7. 
11  UN-Dok. A/HRC/DEC/S-4/101 vom 13. De-

zember 2006. 
12  UN-Dok. A/HRC/RES/4.8. 

kerrecht in Darfur, wie bewaffnete Angriffe 
auf die Zivilbevölkerung, Zerstörung von 
Dörfern, Gewalt gegen Mädchen und Frau-
en und fehlender Übernahme von Verant-
wortung der Täter, zeigte sich der Rat tief 
besorgt. Er rief alle Konfliktparteien dazu 
auf, die Gewalthandlungen einzustellen 
und appellierte an die Unterzeichner des 
Darfur-Friedensabkommens, ihren Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen 
nachzukommen. Darüberhinaus entschied 
der Rat, eine vom Sonderberichterstatter 
für die Menschenrechtslage im Sudan ge-
leitete Gruppe zusammenzustellen, der 
außerdem der Sondergesandte des Gene-
ralsekretärs für Kinder und bewaffneten 
Konflikt, der Sonderberichterstatter für 
außergerichtliche, standrechtliche oder 
willkürliche Hinrichtungen, der Sonderge-
sandte des Generalsekretärs für die Situati-
on von Menschenrechtsverteidigern, der 
Gesandte des Generalsekretärs für Men-
schenrechte von Binnenflüchtlingen, der 
Sonderberichterstatter für Folter und der 
Sonderberichterstatter für Gewalt gegen 
Frauen angehören sollen. Diese Gruppe 
soll mit der Regierung des Sudan, den 
Menschenrechtsmechanismen der Afrika-
nischen Union und dem Vorsitzenden des 
Darfur-Darfur-Dialogue and Consultation 
(DDDC) zusammenarbeiten, um ein effek-
tives Follow-up zu gewährleisten und die 
Durchsetzung der von UN-Institutionen 
ergangenen Resolutionen und Empfehlun-
gen zu Darfur zu fördern. Diesbezüglich 
fordert der Rat die sudanesische Regierung 
ausdrücklich zur Kooperation auf. 

In seiner Resolution über die Bekämpfung 
der Diffamierung von Religionen13 nimmt 
der Rat besorgt die Zunahme von gegen 
Religionen gerichteten Äußerungen zur 
Kenntnis und stellt fest, daß die Diffamie-
rung von Religionen zu sozialer Dishar-
monie und Menschenrechtsverletzungen 
führt. Er drängt die Staaten, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Verbreitung von rassi-
stischen und xenophoben Ideen und Mate-
rialien, die zu rassistischem und religiösen 
Haß anstacheln, auch durch politische In-
                                                      
13  UN-Dok. A/HRC/RES/4.9. 
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stitutionen und Organisationen, die gegen 
Religionen oder Angehörige einer Religion 
gerichtet sind, zu verbieten. Die Resolution 
erging mit 24 zu 14 Stimmen bei neun Ent-
haltungen. 

Der Thematik der Beseitigung aller Formen 
von auf Religion und Glauben basierender 
Intoleranz möchte der Rat sich erneut auf 
seiner sechsten Sitzung widmen.14 

U.a. erging auch eine Entscheidung des 
Menschenrechtsrates, in der das Hoch-
kommissariat für Menschenrechte für seine 
Bemühungen im Bereich Übergangsjustiz 
gelobt wurde.15 

Außerdem behandelte der Rat eine große 
Anzahl von thematischen Berichten zu fol-
genden Themen: 

• Minderheitenfragen 
• Menschenrechte von Migranten 
• Menschenrechte und Grundfreiheiten 

von indigenen Völkern 
• Binnenflüchtlinge 
• Gewalt gegen Frauen 
• Kinderhandel, Kinderprostitution und 

Kinderpornographie 
• Einsatz von Söldnern als Mittel für 

Menschenrechtsverletzungen und zur 
Verhinderung der Ausübung des 
Rechts der Völker auf Selbstbestim-
mung 

• Auswirkungen von wirtschaftlichen 
Reformen und Auslandsschulden auf 
den vollen Genuß aller Menschenrechte 

• Recht auf Bildung 
• Erzwungenes oder unfreiwilliges 

Verschwindenlassen 
• Förderung und Schutz von Menschen-

rechten und Grundfreiheiten während 
der Bekämpfung des Terrorismus 

• Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Bestrafung 

• Glaubens- und Religionsfreiheit 

                                                      
14  UN-Dok. A/HRC/RES/4.10. 
15  UN-Dok. A/HRC/DEC/4/102. 

• Meinungs- und Meinungsäußerungs-
freiheit 

• Willkürliche Festnahmen 
• Außergerichtliche, standrechtliche oder 

willkürliche Hinrichtungen 
• Menschen afrikanischen Ursprungs 
• Rassismus, Diskriminierung, Fremden-

feindlichkeit und damit verbundene In-
toleranz 

• Menschenrechte und transnationale 
Unternehmen 

• Das Recht eines jeden, in den Genuß 
des höchstmöglichen Standards physi-
scher und mentaler Gesundheit zu ge-
langen 

• Die Situation von Menschenrechtsver-
teidigern 

Auch wurden die Berichte der länderbezo-
genen Sonderberichterstatter zu den seit 
1967 besetzten palästinensischen Gebieten, 
zu Burundi, Myanmar, Liberia und der 
Volksrepublik Korea gehört. 

Im Rahmen des „1503-Verfahrens“ behan-
delte der Rat die Menschenrechtslage in 
Iran und Usbekistan. 

Darüberhinaus fanden zwei spezielle Ver-
anstaltungen (“Special events“) zum The-
ma Gewalt gegen Kinder und der Konven-
tion über die Rechte von Personen mit Be-
hinderungen statt. 

 

2.  Fünfte reguläre Sitzung 

Vom 11. bis zum 18. Juni 2007 kam der 
Menschenrechtsrat zu seiner fünften Sit-
zung zusammen, die er hauptsächlich der 
Beratung und Beschlußfassung über seine 
Arbeitsweise widmete. Der Rat nahm die 
Resolution “Institution-building of the 
United Nations Human Rights Council“16 
an. Die Einzelheiten zur Arbeitsweise des 
Menschenrechtsrates werden im Annex 
dieser Resolution geregelt.  

 

                                                      
16  UN-Dok. A/HRC/RES/5/1. 
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a.  UPR-Verfahren 

Gemäß der Vorgabe in der Resolution der 
Generalversammlung 60/251 Ziffer 5 e) 
einigte sich der Rat auf die Einführung 
einer „universellen periodischen Überprü-
fung“ (Universal Periodic Review, UPR) 
auf der Grundlage der UN-Charta, der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
der ratifizierten Menschenrechtsüberein-
kommen, freiwillig eingegangener Ver-
pflichtungen der Staaten und humanitärem 
Völkerrecht. Bei dem UPR-Verfahren soll 
es sich um ein kooperatives Verfahren 
handeln, das auf objektiven und vertrau-
enswürdigen Informationen und auf inter-
aktivem Dialog beruht und die Teilnahme 
aller relevanten Interessenvertreter sicher-
stellt. Auch soll die Gleichbehandlung aller 
Staaten sichergestellt und die bestehenden 
Verfahren nicht dupliziert sondern ergänzt 
werden. Das Verfahren soll auf eine objek-
tive, transparente, nichtselektive, konstruk-
tive, nichtkonfrontative und nichtpolitisier-
te Weise durchgeführt werden und die 
Kapazität des Rates, auf dringende Men-
schenrechtssituationen einzugehen, nicht 
vermindern.17  

Zu den Zielen des UPR zählen die Erfül-
lung der menschenrechtlichen Verpflich-
tungen der Staaten und die Beurteilung 
von positiven Entwicklungen und Heraus-
forderungen durch die Staaten, die ge-
meinsame Benutzung der “Best practices“ 
unter Staaten und anderen Interessenver-
tretern sowie die Ermunterung zu voller 
Zusammenarbeit mit dem Rat und anderen 
Menschenrechtsmechanismen und dem 
Hochkommissariat der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte (OHCHR).18 

Die Überprüfung findet auf der Grundlage 
eines 20-seitigen vom jeweiligen überprüf-
ten Staat verfaßten Berichts und von zwei 
jeweils zehnseitigen, vom Hochkommissa-
riat für Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen zusammengestellten Berichten über 

                                                      
17  Zu den Grundsätzen des UPR s. UN-Dok. (Fn. 

16), Annex, Ziffer 3. 
18  Zu den Zielen des UPR s. UN-Dok. (Fn.16), 

Annex, Ziffer 4. 

die Informationen der UN-Vertragsorgane 
und UN-Sonderberichterstatter bzw. ande-
rer Akteure statt. 

Alle Mitgliedstaaten des Menschenrechts-
rates sollen während ihrer Mitgliedschaft 
dem UPR-Verfahren unterliegen. Der Be-
richtszyklus soll vier Jahre betragen, was 
bedeutet, daß 48 Staaten im Jahr überprüft 
werden. Über jeden Bericht soll während 
der Zeit von drei Stunden in einer Arbeits-
gruppe beraten werden; eine weitere Stun-
de steht für eine Beratung über das Ergeb-
nis der Überprüfung im Plenum zur Ver-
fügung. Das Ergebnis der Überprüfung soll 
in erster Linie von dem überprüften Staat 
und, soweit dies angemessen ist, von ande-
ren Akteuren umgesetzt werden. Die näch-
ste Überprüfung soll sich in einem Follow-
up u.a. auf die Umsetzung des Ergebnisses 
der vorhergehenden  Überprüfung konzen-
trieren.19 

 

b.  Sondermechanismen 

Der Rat kam der Vorgabe von Ziffer 6 der 
Resolution 60/25120 nach, wonach er alle 
Mandate, Mechanismen, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Menschenrechts-
kommission übernehmen, sie überprüfen 
und erforderlichenfalls verbessern und 
straffen soll, mit dem Ziel, ein System der 
besonderen Verfahren, der sachverständi-
gen Beratung und ein Beschwerdeverfah-
ren aufrechtzuerhalten. Dem in der Resolu-
tion gesetzten Zeitrahmen, die Überprü-
fung innerhalb eines Jahres nach der Ab-
haltung seiner ersten Tagung abzuschlie-
ßen, wurde der Rat gerade noch gerecht.  

Der Rat betont, daß die Überprüfung der 
Mandate von den Grundsätzen der Allge-
meinheit, Unparteilichkeit, Objektivität, 

                                                      
19  Zum UPR-Verfahren s. auch Eckart Klein/Marten 

Breuer, (Un-)Vollendete Reformschritte in den 
Vereinten Nationen: die Beispiele Sicherheitsrat 
und Menschenrechtsrat, in: Hans J. Münk 
(Hrsg.), Die Vereinten Nationen – sechs Jahr-
zehnte nach ihrer Gründung. Bilanz und Re-
formperspektiven, 2007, S. 75-116 Nr. 3.3.2 und 
3.4.2 (im Erscheinen). 

20  S. Fn. 5. 



Meyer: Bericht über die Sitzungen des Menschenrechtsrates 2007 

 

351 

Nichtselektivität, konstruktivem interna-
tionalem Dialog und Kooperation be-
stimmt sein soll, um alle bürgerlichen, poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte einschließlich des Rechts 
auf Entwicklung, zu fördern und zu schüt-
zen.21 Jede Entscheidung, Mandate zu ra-
tionalisieren, zu verbinden oder zu been-
den, soll von dem Bedürfnis der Verbesse-
rung des Genusses und des Schutzes von 
Menschenrechten gelenkt werden.22 Diese 
Aussage stellt allerdings einen Gegensatz 
zur Beendigung der Ländermandate für 
Kuba und Weißrußland dar. Die Entschei-
dung zur Beendigung dieser Mandate er-
ging, um vor Ablauf der Einjahresfrist noch 
einen Kompromiß mit China und einigen 
anderen Staaten zu finden. Diese verlang-
ten, die Untersuchung von Menschen-
rechtsverletzungen in einzelnen Ländern 
oder die Verabschiedung von kritischen 
Resolutionen von einer Zweidrittelmehr-
heit (32 von 47 Staaten) abhängig zu ma-
chen.23 Außerdem wurde für die Einbrin-
gung von Resolutionen die Zustimmung 
von einem Drittel der Staaten (16 Staaten) 
gefordert. Letztendlich einigte man sich 
darauf, daß ein Resolutionsentwurf zu ei-
nem Land die „größtmögliche Unterstüt-
zung“ (broadest possible support) haben 
müsse, vorzugsweise von 15 Mitgliedern.24 
Bei der Annahme von Resolutionen reicht 
die einfache Mehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder aus.25 

Alle anderen Ländermandate und themati-
schen Mandate, als auch die vier Arbeits-
gruppen wurden beibehalten. Die Einfüh-
rung eines Verhaltenskodex (Code of Con-
duct) für die Mandatsträger der Sonderme-
chanismen,26 der von Algerien im Namen 

                                                      
21  UN-Dok. (Fn. 16), Annex, Ziffer 54. 
22  UN-Dok. (Fn. 16), Annex,  Ziffer 57. 
23  Vgl. „UN-Menschenrechtsrat spart Kuba und 

Weißrußland aus“, F.A.Z. vom 20. Juni 2007, S. 
7. 

24  UN-Dok. (Fn. 16), Annex, Ziffer 117 (d). 
25  UN-Dok. (Fn. 16) Regel 20 der Verfahrensord-

nung. 
26  UN-Dok. A/HRC/RES/5.2. 

der afrikanischen Gruppe eingebracht 
wurde, ist als Einschränkung der Sonder-
verfahren zu werten.27  

Als Nachfolgegremium der Unterkommis-
sion setzte der Rat einen aus 18 unabhän-
gigen Experten bestehenden Beratenden 
Ausschuß (Advisory Committee) ein, der 
als Expertenkommission dem Rat zuarbei-
ten soll. Im Gegensatz zur früheren Unter-
kommission hat der Beratende Ausschuß 
allerdings keine Kompetenz für eigene In-
itiativen oder zur Beschlußfassung und 
kann sich nicht spezifisch zu Ländern äu-
ßern, was eine Verschlechterung darstellt.28 

Der Menschenrechtsrat entwickelte auch 
das Individualbeschwerdeverfahren (1503-
Verfahren) weiter. Dieses wird nun als Be-
schwerdeverfahren (“Complaint procedu-
re“) bezeichnet. Das Verfahren soll in einer 
unparteiischen, objektiven, effizienten, op-
ferorientierten, vertraulichen und koopera-
tiven Weise durchgeführt werden. Aus-
führlich werden die Zulässigkeitskriterien, 
die Arbeitsweise der beiden Arbeitsgrup-
pen (Working Group on Communications, 
Working Group on Situations) und mögli-
che Maßnahmen geregelt.  

 

c.  Sonstiges 

Außerdem legte der Menschenrechtsrat 
seine künftige aus zehn Tagesordnungs-
punkten bestehende Tagesordnung, seine 
Arbeitsmethoden und seine Verfahrens-
ordnung fest. 

Schließlich hörte der Rat auch eine große 
Anzahl von thematischen Berichten seiner 
Sondermechanismen zu den Themen Un-
abhängigkeit von Richtern und Anwälten, 
zeitgenössische Formen von Rassismus, 
rassische Diskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit verbundene Intoleranz, 
das Recht auf Nahrung, nachteilige Effekte 
der unerlaubten Verschiebung und Depo-
                                                      
27  Klein/Breuer (Fn.19), Nr. 3.3.3. 
28  Theodor Rathgeber, Nicht alles zum Besten, Die 

zukünftige Arbeitsstruktur des UN-
Menschenrechtsrats, Vereinte Nationen 2007, S. 
160-162 (S. 161). 
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nierung von giftigen und gefährlichen Pro-
dukten und Abfällen auf Menschenrechte, 
angemessene Unterkünfte als Bestandteil 
des Rechts auf einen angemessenen Le-
bensstandard und der Frage von Men-
schenrechten und extremer Armut. Län-
derberichte wurden zu Weißrußland, Ku-
ba, Kambodscha, Haiti und Somalia be-
handelt. 

In einem Follow-up beschäftigte sich der 
Rat u.a. erneut mit der Menschenrechtslage 
in den besetzten palästinensischen Gebie-
ten, dem Libanon und Sudan. 

 

3. Sechste reguläre Sitzung 

Vom 10. bis zum 18. September 2007 hielt 
der Menschenrechtrat den ersten Teil sei-
ner sechsten Sitzung ab, auf der 25 Resolu-
tionen, fünf Entscheidungen und zwei Prä-
sidentenerklärungen verabschiedet wur-
den.29  

Die Mandate der Sonderberichterstatter für 
das Recht auf Nahrung und für die Situa-
tion der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten von indigenen Völkern sowie das 
Mandat der Arbeitsgruppe über willkürli-
che Festnahmen wurden um jeweils drei 
Jahre verlängert. Es wurde ein neuer Son-
derberichterstatter über zeitgenössische 
Formen der Sklaverei und ein neues Forum 
über Minderheitenangelegenheiten einge-
setzt. 

In einer Resolution zum Schutz von kultu-
rellen Rechten und Eigentum in bewaffne-
ten Konflikten verurteilte der Rat die Zer-
störung von kulturellem Eigentum als Ver-
stoß gegen internationales humanitäres 
Völkerrecht. Zwei andere Resolutionen 
widmeten sich dem kulturellen Erbe als 
einer wichtigen Komponente für die Förde-
rung und den Schutz von kulturellen Rech-
ten und der Förderung kultureller Rechte 
eines jeden und kultureller Vielfalt. 

                                                      
29  Die folgenden Angaben beruhen auf dem Ent-

wurf des Berichts über den ersten Teil der sech-
sten Sitzung, UN-Dok. A/HRC/6/L.11 vom 5. 
Oktober 2007.  

Der Rat betonte die wichtige Rolle von in-
ternationaler Solidarität und Kooperation 
für die Menschenrechte. 

Außerdem erließ der Rat Resolutionen zur 
Menschenrechtsbildung, Menschenrechten 
und einseitigen Zwangsmaßnahmen, der 
Entwicklung von öffentlichen Informati-
onskampagnen im Bereich der Menschen-
rechte und regionalen Vereinbarungen für 
den Schutz und die Förderung der Men-
schenrechte. 

Er widmete sich auch der regionalen Ko-
operation für die Förderung und den 
Schutz von Menschenrechten in der asia-
tisch-pazifischen Region, der Situation in 
den besetzten palästinensischen Gebieten, 
und in Burundi.  

Weiterhin wurden die Vorbereitungen zur 
Durban-Review-Konferenz, das Sozialfo-
rum und der gerechte Zugang zu sicherem 
Trinkwasser und Sanitärversorgung be-
handelt. 

In einem Follow-up zu seiner Resolution 
5/1 konkretisierte der Rat die Leitlinien für 
das UPR-Verfahren und den Beratenden 
Ausschuß sowie die an die Mandatsträger 
zu stellenden Anforderungen. Mittlerweile 
stehen auch die Staaten fest, die im Rah-
men des UPR-Verfahrens während des 
ersten Überwachungszyklus von 2008 bis 
2011 behandelt werden sollen. In jeder Sit-
zung werden 16 Staaten dem UPR-
Verfahren unterliegen. Für die erste Sit-
zung im Jahre 2008 ist die Untersuchung 
folgender Staaten vorgesehen: Marokko, 
Südafrika, Tunesien, Algerien, Bahrein, 
Indien, Indonesien, Philippinen, Argentini-
en, Ecuador, Brasilien, Niederlande, Finn-
land, Vereinigtes Königreich, Polen und 
Tschechische Republik. Auf der ersten Sit-
zung des Jahres 2009 sollen u.a. Kuba, Chi-
na, die russische Föderation sowie 
Deutschland behandelt werden. 

Schließlich ergingen zwei Erklärungen des 
Präsidenten des Menschenrechtsrates: zur 
Menschenrechtslage in Haiti und zum 
zwanzigsten Jahrestag des Inkrafttretens 
des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame unmenschliche oder her-
absetzende Behandlung oder Strafe. 
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Es ist geplant, den zweiten Teil der Sitzung 
vom 10. bis zum 14. Dezember 2007 statt-
finden zu lassen. 

 

II.   Fünfte Sondersitzung 

Am 2. Oktober 2007 fand die fünfte Son-
dersitzung des Menschenrechtsrates zur 
Lage der Menschenrechte in Myanmar 
statt. Zum Thema sprachen u.a. Louise Ar-
bour, Hochkommissarin für Menschenrech-
te der Vereinten Nationen, und Paulo Sérgio 
Pinheiro, Sonderberichterstatter für die 
Menschenrechtslage in Myanmar.  

In seiner abschließenden Resolution30 zeig-
te sich der Menschenrechtsrat zutiefst be-
sorgt über die Menschenrechtssituation in 
Myanmar. Er erinnerte daran, daß jeder ein 
Recht auf Meinungsfreiheit und Mei-
nungsäußerung, auf freie und friedliche 
Versammlung und auf Teilhabe an der 
Regierung, direkt oder durch frei gewählte 
Abgeordnete, habe. Er beklagt (strongly 
deplores) die andauernde gewaltsame Un-
terdrückung von friedlichen Demonstran-
ten durch Schläge, Ermordungen, willkür-
liche Festnahmen und gewaltsames 
Verschwindenlassen.  

Er drängte die Regierung Myanmars dazu, 
von weiterer Gewalt gegen friedliche De-
monstranten abzulassen und den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten vollen 
Respekt zu verschaffen, Menschenrechts-
verletzungen zu verfolgen, unverzüglich 
die vor kurzem festgehaltenen friedlichen 
Demonstranten und alle politischen Gefan-
genen, einschließlich Daw Aung San Suu 
Kyi, freizulassen und sicherzustellen, daß 
die Haftbedingungen mit internationalen 
Standards übereinstimmen. Außerdem hält 
er die Regierung Myanmars dazu an, alle 
Beschränkungen für eine friedliche politi-
sche Aktivität aufzuheben, Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und 
Meinungsäußerungsfreiheit und freie und 
unabhängige Medien und freien Zugang 
zu Medieninformationen zu garantieren. 

                                                      
30  UN-Dok. A/HRC/S-5/1 vom 2. Oktober 2007.  

Die Entscheidung der Regierung von My-
anmar, den Besuch des Sondergesandten 
für Myanmar des Generalsekretärs, Ibrahim 
Gambari, zuzulassen, wurde begrüßt und 
die Regierung ermuntert, mit der Absicht 
der nationalen Wiederversöhnung, Demo-
kratisierung und der Etablierung des 
Rechts den Dialog mit allen Parteien wie-
der aufzunehmen. Der Rat regt die Regie-
rung Myanmars außerdem dazu an, einen 
Dialog mit dem Hochkommissariat für 
Menschenrechte durchzuführen und mit 
humanitären Organisationen zu kooperie-
ren. 

Der Sonderberichterstatter für die Men-
schenrechtslage, Pinheiro, wurde ersucht, 
die Menschenrechtslage zu bewerten und 
die Durchsetzung dieser Resolution zu 
überwachen. Nachdem die Regierung ihm 
vier Jahre lang die Einreise verweigerte, 
darf Pinheiro sich nun möglicherweise Mit-
te November erneut nach Myanmar bege-
ben.31 

                                                      
31  „UN-Experte darf einreisen“, Süddeutsche 

Zeitung vom 24. Oktober 2007, S. 9. 


	Bericht über die Sitzungen des Menschenrechtsrates 2007 Meyer, Gunda)
	I. Reguläre Sitzungen
	1. Vierte reguläre Sitzung
	2. Fünfte reguläre Sitzung
	a. UPR-Verfahren
	b. Sondermechanismen
	c. Sonstiges

	3. Sechste reguläre Sitzung

	II. Fünfte Sondersitzung




